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Verkehrswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rz 98
Verlängerung der Frist zur Inbetrieb-
nahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rz 46
Verordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Rz 153
Verständigung von der mündlichen
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Abänderung von Auflagen s Lexikon „Aufhebung (Abänderung) von Auflagen“ Rz 14.

1 Abfälle: Abfälle sind – nach der Legaldefinition der AbfallrahmenRL 2008/98/EG
(Art 3 Z 1) – Gegenstände oder Stoffe, deren sich der Besitzer entledigt, entledigen will
(subjektiver Abfallbegriff) oder entledigen muss (objektiver Abfallbegriff). Der Bundes-
gesetzgeber hat – unter Inanspruchnahme seiner Bedarfskompetenz auch für nicht ge-
fährliche Abfälle (Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG) – diese Definition in § 2 AWG 2002 umge-
setzt und dabei den objektiven Abfallbegriff näher erläutert (bewegliche Sachen, deren
„Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die
öffentlichen Interessen [§ 1 Abs 3 AWG 2002] nicht zu beeinträchtigen“).

Seit Inkrafttreten des AWG gibt es für gew Abfallbehandlungsanlagen ein weitge-
hend von der GewO autonomes Genehmigungsregime. Eine „Restzuständigkeit“ der
Gewerbebehörden besteht lediglich für Anlagen (sofern eine Genehmigungspflicht nach
den §§ 74 ff GewO 1994 besteht)

– zur ausschließlich stofflichen Verwertung nicht gefährlicher Abfälle und die damit
im Zusammenhang stehende Vorbehandlung (§ 37 Abs 2 Z 1 und 2 AWG) oder

– zur ausschließlich stofflichen Verwertung gefährlicher und nicht gefährlicher Ab-
fälle, die im eigenen Betrieb anfallen (§ 37 Abs 2 Z 3 AWG) oder

– zur thermischen Verwertung nicht gefährlicher Abfälle mit einer thermischen Leis-
tung bis 2,8 MW (§ 37 Abs 2 Z 4 AWG) oder

– zur (Zwischen)Lagerung von Abfällen (§ 37 Abs 2 Z 5 AWG).

Fallen beim Betrieb einer BA selbst Abfälle an, dann ist dem Ansuchen um Geneh-
migung gem § 353 Z 1 lit c ein Abfallwirtschaftskonzept anzuschließen (s Lexikon „Ab-
fallwirtschaftskonzept“ Rz 2). Zur Genehmigungsvoraussetzung des § 77 Abs 4 betref-
fend Vermeidung, Verwertung oder Entsorgung der beim Betrieb anfallenden Abfälle s
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Lexikon „Genehmigung (Voraussetzungen)“ Rz 59. Zur Verpflichtung der Behörden
gem § 79b zur Vorschreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen iSd § 77 Abs 4 s Lexi-
kon „Vorschreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen“ Rz 158.

Näheres s Giese, Das Betriebsanlagenrecht und andere Bereiche des öffentlichen
Rechts Rz 312, Wendl, Zulässige und unzulässige Auflagen Rz 349 sowie Stolzlechner,
Die Rechtskraft und die Änderung von Bescheiden Rz 366.

2Abfallwirtschaftskonzept: Jeder Konsenswerber hat für die zu genehmigende BA ein Ab-
fallwirtschaftskonzept zu erstellen und es dem Ansuchen um eine gew BA-Genehmigung
als Unterlage anzuschließen. Diese Konzept hat gem § 353 Z 1 lit c – neben allgemeinen
Angaben über Branchenzugehörigkeit, den Zweck und verfahrenstechnische Konfigura-
tion – eine abfallrelevante Darstellung des Betriebs (insb der Stoffströme, die vom Pro-
duktionsverlauf „abzweigen“ und zum Anfall flüssiger oder fester Abfälle führen), Anga-
ben über organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfallwirtschaftlicher Rechtsvor-
schriften und eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung zu enthalten.

Das Abfallwirtschaftskonzept unterliegt der Prüfung der Gewerbebehörden, die
auch bestimmte geeignete Auflagen vorschreiben können, um sicherzustellen, dass die
Abfälle nach dem Stand der Technik vermieden oder verwertet oder, soweit es wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß entsorgt werden (§ 77 Abs 4). Ausge-
nommen davon sind BA, deren Abfälle nur in haushaltsüblicher Menge und Zusam-
mensetzung anfallen. Näheres dazu s Lexikon „Abfälle“ Rz 1, „Ansuchen“ Rz 9 sowie
Wendl, Zulässige und unzulässige Auflagen Rz 349.

Zur Verpflichtung der Behörde gem § 79b zur Vorschreibung anderer oder zusätz-
licher Auflagen, wenn die gem § 77 Abs 4 wahrzunehmenden Interessen trotz Einhal-
tung (ua) des Abfallwirtschaftskonzepts nicht hinreichend geschützt sind, s Lexikon
„Vorschreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen“ Rz 158.

Abwasserbeseitigung s Lexikon „Gewässerschutz“ Rz 65.

3Abweichungen vom Genehmigungsbescheid: Es kommt in der Gewerbepraxis vor,
dass bei der tatsächlichen Errichtung einer genehmigten BA die Vorschreibungen des
Genehmigungsbescheids (zB Auflagen) nicht genau eingehalten werden und folglich
die errichtete BA nicht mit der „genehmigten“ BA übereinstimmt. Für diesen Fall er-
mächtigt § 79 c Abs 2 dazu, „Abweichungen“ vom Genehmigungsbescheid einschließ-
lich seiner Bestandteile mit Bescheid zuzulassen, soweit dem nicht der Schutz der
nach § 74 Abs 2 wahrzunehmenden Interessen entgegensteht, erforderlichenfalls unter
Aufhebung oder Abänderung von vorgeschriebenen Auflagen oder auch Vorschrei-
bung zusätzlicher Auflagen („Ersatzregelung“ für den mit GewRNov 2013 II aufgeho-
benen § 78 Abs 2).

Nach den EB 2013 I ermöglicht diese neue Regelung die Durchbrechung der
Rechtskraft eines Genehmigungsbescheids. Ein Verfahren gem § 79c Abs 2 darf nur
auf Antrag des Anlageninhabers eingeleitet werden (§ 79 c Abs 3).

Im Falle „bescheidmäßig zugelassener Änderungen“ ist eine Genehmigungspflicht nach § 81
Abs 1 nicht gegeben (§ 81 Abs 2 Z 1). Auf die Abgrenzung zur „echten“ Änderung iSd § 81
Abs 1 ist zu achten; diese darf nur in einem Verfahren nach § 81 Abs 1 genehmigt werden.
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Näheres s Lexikon „Konsensgemäßer Zustand“ Rz 83 und Wendl, Verfahrensübersicht
„Verfahren nach § 79 c Abs 2“ Rz 172 sowie Stolzlechner, Die Rechtskraft und die Änderung
von Bescheiden Rz 367, 9.3.

Nach § 359 Abs 5 gelten für Bescheide, mit denen gem § 79c Abs 2 Abweichungen
vom Genehmigungsbescheid zugelassen werden, die Abs 2 bis 4 des § 359 sinngemäß. Nach
§ 356 Abs 3 haben in Verfahren (ua) gem § 79c Abs 2 jene Nachbarn Parteistellung, deren
Parteistellung im ursprünglichen Genehmigungsverfahren aufrecht geblieben ist. Weiters ha-
ben nach § 356 Abs 4 in Verfahren gem § 79c Abs 2 Nachbarn auch insoweit Parteistellung,
als damit neue oder größere nachteilige Wirkungen iSd § 74 Abs 2 verbunden sein können.
Näher dazu Wendl, Die Nachbarn und ihre Parteistellung Rz 272, 15.4.

4 Amtshaftung (im Zusammenhang mit gewerblichen Betriebsanlagen): Ein nicht auf-
lagengemäßer oder nicht gesetzmäßiger Betrieb einer gew BA kann insb bei Nachbarn
oder Kunden zu Schäden (Leben, Gesundheit, Eigentum, dingliche Rechte) führen. Die
Gewerbebehörde trifft eine Überwachungspflicht, durch deren Erfüllung derartige Schä-
den verhindert werden sollen. Ferner ist die Behörde unter bestimmten Voraussetzun-
gen verpflichtet, die Herstellung des auflagengemäßen und gesetzmäßigen Zustandes
durch Erlassung von Zwangsmaßnahmen und Strafbescheiden etc sicherzustellen. Die
Unterlassung dieser Pflichten kann zur Amtshaftung des verantwortlichen Rechtsträgers
(hier: des Bundes) führen.

5 Amtsrevision: Gem § 371a ist der LH berechtigt, gegen Erkenntnisse des LVwG Revi-
sion wegen Rechtswidrigkeit an den VwGH zu erheben (Amtsrevision; vgl Art 133 Abs 8
B-VG; davon ausgenommen sind jene Fälle, in denen der BMWFW belangte Behörde
im Verfahren vor dem VwG war – hier ergibt sich dessen Revisionsrecht aus Art 133
Abs 6 Z 2 B-VG). Bei der Amtsrevision geht es um die Wahrung objektiven Rechts,
nicht subjektiver Rechte. Gegenstand einer Amtsrevision können Erkenntnisse des
LVwG „in Verfahren nach diesem Bundesgesetz“ sein, also Erkenntnisse in Verfahren be-
treffend BA und in Gewerbestrafsachen. Bei Inanspruchnahme der Befugnis zur Amts-
revision untersteht der LH als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung (Art 102 B-
VG) dem Weisungsrecht des BMWFW.

6 Änderung der Betriebsanlage: Als Änderung der BA sind alle Maßnahmen an einer
bestehenden BA zu verstehen, die vom Genehmigungskonsens abweichen: Erfasst sind
sowohl technische oder räumliche Erweiterungen (zB zusätzliche Maschinen, weitere
Lagerflächen) als auch bloße Änderungen der Betriebszeiten (zB von Zweischicht- auf
Dreischichtbetrieb) oder der Betriebsabläufe (zB geänderter Chemikalieneinsatz).

Wird allerdings der bisherige Betriebszweck (die in der Anlage ausgeübte gewerbli-
che Tätigkeit) bzw der räumliche oder sachliche Zusammenhalt der BA soweit geändert,
dass sich die BA als wesensmäßig gänzlich andere bzw neue BA darstellt, ist nicht mehr
von einer Änderung, sondern einer „Gesamtumwandlung“ der BA zu sprechen, die dem
Genehmigungsregime für Neuanlagen unterliegt.

Das Genehmigungsregime für Änderungen der BA findet sich in § 81: Demgemäß
bedürfen Änderungen bei abstrakter Eignung zur Auslösung zusätzlicher (vom bisheri-
gen Konsens nicht gedeckter) Gefährdungen, Belästigungen oder Beeinträchtigungen
iSd § 74 Abs 2 einer Genehmigung. In diesem Genehmigungsverfahren sind die Geneh-
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migungsvoraussetzungen des § 77 sinngemäß anzuwenden. Genehmigungsfreie Ände-
rungen sind in § 81 Abs 2 aufgeführt; praktisch bedeutsam sind insb der „Maschinen-
austausch“, die sog „nachbarneutrale“ Änderung und die sog „emissionsneutrale“ Ände-
rung (vgl § 81 Abs 2 Z 5, Z 7 und 9).

Ein Sonderregime für Änderungen von IPPC-Anlagen ist in § 81 a normiert: Es
unterwirft „wesentliche Änderungen“ (mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
die Menschen oder die Umwelt) der vollen Genehmigungspflicht mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung; bloße „Änderungen des Betriebs“ (darunter fällt die Änderung der Beschaf-
fenheit oder der Funktionsweise oder eine Erweiterung der BA, die Auswirkungen aus-
schließlich auf die Umwelt haben kann) sind bloß anzeigepflichtig. Auf sonstige Ände-
rungen von IPPC-Anlagen ist § 81 anzuwenden.

Der unterschiedlich weite Anlagenbegriff der GewO nach der „Einheit der Be-
triebsanlage“ einerseits und dem IPPC-Sonderregime andererseits kann zu besonderen
Konstellationen führen: Überschreitet ein Betrieb etwa erstmals die IPPC-Schwellen, so
ist dies nach dem IPPC-Regime als Neuerrichtung, nach dem (normalen) gewerberecht-
lichen Regime als Änderung einer BA zu werten.

Die Änderungsgenehmigung hat auch die bereits genehmigte Anlage so weit zu um-
fassen, als es wegen der Änderung zur Wahrung der im § 74 Abs 2 umschriebenen Inte-
ressen gegenüber der bereits genehmigten Anlage erforderlich ist (§ 81 Abs 1 zweiter
Satz). Die Genehmigung der Änderung ist ein antragsbedürftiger Verwaltungsakt. Das
Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 353 ff. Näheres s Paliege-Barfuß,
Die Änderung der genehmigten Anlage Rz 356 ff; Vogelsang, Sonderbestimmungen für
IPPC-Anlagen Rz 247 und Wendl, Verfahrensübersicht „Verfahren nach § 81“ Rz 176.

7Anpassung: Werden durch einen BA-Genehmigungsbescheid die gem § 74 Abs 2 wahr-
zunehmenden Interessen (zB Gesundheit von Nachbarn) nicht hinreichend geschützt,
kann die Behörde in einem Verfahren nach § 79 andere oder zusätzliche Auflagen bzw
die Vorlage eines Sanierungskonzepts vorschreiben und auf diese Weise für besseren
Schutz der Nachbarn sorgen. In der Gewerbepraxis wird dies vielfach als „Anpassung“
der BA-„Stammgenehmigung“ an die tatsächliche Gefährdungs- bzw Belästigungssitua-
tion bezeichnet; s dazu Lexikon „Sanierungskonzept“ Rz 119 und „Vorschreibung ande-
rer oder zusätzlicher Auflagen“ Rz 158 sowie Stolzlechner, Die Rechtskraft und die Än-
derung von Bescheiden Rz 362 ff.

8Anrainer: Unter Anrainer im engeren Sinn des Wortes ist der Eigentümer eines an
die BA angrenzenden Grundstücks zu verstehen. Die GewO geht im BA-Recht von
dem wesentlich weiteren Begriff des Nachbarn iSd § 75 Abs 2 aus. Von Bedeutung
ist der Begriff des Anrainers nur in § 353, demzufolge der Genehmigungswerber (so-
fern es sich nicht um den Betrieb eines Gasflächenversorgungsleitungsnetzes oder ei-
nes Fernwärmeleitungsnetzes handelt) seinem Ansuchen ua ein Verzeichnis der Eigen-
tümer der an das Betriebsgrundstück „unmittelbar angrenzenden Grundstücke“ – und
damit nicht etwa aller überhaupt in Frage kommenden Nachbarn – anzuschließen hat.
Handelt es sich bei den Eigentümern der unmittelbar angrenzenden Grundstücke um
Wohnungseigentümer iSd WEG 2002 s die diesbzgl Sonderregelung in § 353. Näheres
s Lexikon „Ladung/Verständigung, persönliche“ Rz 89, „Nachbarn“ Rz 99 und „Über-
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gangene Nachbarn“ Rz 134 sowie Wendl, Die Nachbarn und ihre Parteistellung
Rz 268.

Anschläge s Lexikon „Hausanschläge“ Rz 71.

9 Ansuchen: Eine Reihe von BA-Verfahren, insb das Verfahren zur Genehmigung einer
BA bzw zur Genehmigung der Änderung einer BA (§ 81), dürfen nur aufgrund eines
entsprechenden Ansuchens eingeleitet und durchgeführt werden („antragsbedürftiger
Verwaltungsakt“; dazu s Wendl, Verfahrensübersicht zB Rz 167).

Ein Ansuchen erfordert einen (verbalen) Inhalt, der als solcher – unabhängig von den wei-
teren einem derartigen Ansuchen anzuschließenden und dieses detaillierenden Unterlagen
und Plänen – Art und Umfang der beantragten Genehmigung eindeutig erkennen lässt (vgl
etwa VwGH 27. 11. 1990, 90/04/0185; 15. 9. 1992, 92/04/0025). Bei Unklarheit eines Ansu-
chens ist der Antragsteller zu einer Präzisierung seines Begehrens aufzufordern (zB VwGH
26. 2. 1991, 90/04/0277; 15. 9. 1992, 92/04/0025). Beilagen zum Ansuchen (zB Pläne und ei-
ne Liste „Maschinenaustausch bzw Neuanlage“) lassen mangels eines entsprechenden verba-
len Inhalts Gegenstand und Umfang der Änderung nicht erkennen (VwGH 15. 9. 1992, 92/
04/0025). Ein § 353 entsprechendes Ansuchen kann nicht im Wege einer in einem Akten-
vermerk erwähnten telefonischen Rücksprache gestellt werden (VwGH 10. 6. 1992, 92/04/
0043).

Einem Ansuchen sind folgende Unterlagen anzuschließen (§ 353):

– in vierfacher Ausfertigung
* Betriebsbeschreibung einschließlich eines Verzeichnisses der Maschinen und
sonstigen Betriebseinrichtungen (einem Willensakt des Konsenswerbers vorbe-
halten, der einen verbalen Inhalt voraussetzt: VwGH 15. 9. 1992, 92/04/0113),

* erforderliche Pläne und Skizzen,
* Abfallwirtschaftskonzept;

– in einfacher Ausfertigung
* sonstige, für die Beurteilung des Projekts und der zu erwartenden Emissionen
der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderliche technische Unterlagen,

* Namen und Anschriften des Eigentümers des Betriebsgrundstücks und der Ei-
gentümer der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke;
sind dies Wohnungseigentümer iSd WEG 2002, dann Namen und Anschrift des
jeweiligen Verwalters (§§ 19 ff WEG 2002); und

– in einfacher Ausfertigung, die zur Beurteilung des Schutzes jener Interessen erfor-
derlichen Unterlagen, die nach anderen Rechtsvorschriften (zB ASchG) zu berück-
sichtigen sind.

Eine Betriebsbeschreibung bildet die Beurteilungsgrundlage für die zu erwarten-
den Emissionen und bestimmt die normative Tragweite eines Genehmigungsbescheids.
Sie muss insb präzise Angaben zu jenen Faktoren enthalten, die für die Beurteilung
der auf Nachbarliegenschaften zu erwartenden Immissionen von Bedeutung sind. Ent-
hält ein Ansuchen nicht alle Angaben, die für die Beurteilung einer BA (im Hinblick
auf die Genehmigungskriterien) von Bedeutung sind, bedeutet dies einen Mangel iSd
§ 13 Abs 3 AVG, dessen Behebung die Behörde zu veranlassen hat. Im Verbesserungs-
auftrag ist anzugeben, welche vom G geforderten Eigenschaften dem Anbringen fehlen,
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und dem Einschreiter die Behebung des Mangels innerhalb angemessener Frist mit der
Wirkung aufzutragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf der Frist zurückge-
wiesen wird (zB VwGH 7. 9. 2009, 2009/04/0153; 29. 3. 2006, 2005/04/0118).

Unvollständige Ansuchen, insb Ansuchen, bei denen erforderliche Unterlagen
fehlen, können im Weg eines Verbesserungsauftrags (§ 13 Abs 3 AVG) ergänzt werden.
Kommt ein Antragsteller einem Auftrag (zB die erforderliche Anzahl der Unterlagen
nachzureichen) nicht nach, hat die Behörde das Ansuchen als unzulässig zurückzu-
weisen.

Ein solcher Zurückweisungsbescheid stellt nur eine Erledigung in prozessualer Hinsicht
dar; daher steht einer Sachentscheidung über einen neuerlichen Antrag in derselben Angele-
genheit die Rechtskraft des Zurückweisungsbescheides nicht entgegen (VwGH 21. 9. 1993,
91/04/0196).

Ist aufgrund des unklaren Wortlauts eines Ansuchens zweifelhaft, in welchem „Aus-
maß“ eine Genehmigung erteilt werden soll (Neugenehmigung oder Genehmigung von Än-
derungen der BA) bzw welche konkreten Änderungen den Verfahrensgegenstand bilden sol-
len, ist der Antragsteller zur Klarstellung aufzufordern. Erst wenn einer solchen Aufforde-
rung nicht ausreichend Rechnung getragen wird, ist ein Ansuchen zurückzuweisen (zB
VwGH 12. 6. 2013, 2013/04/0019; 27. 6. 1995, 95/04/0051).

Ein Ansuchen ist wesentlich für den Umfang der behördlichen Entscheidungsbe-
fugnis: Die im Genehmigungsverfahren zu entscheidende „Sache“ wird durch das Ge-
nehmigungsansuchen bestimmt (zB VwGH 10. 12. 1991, 91/04/0186). Bei der Entschei-
dung über den Antrag auf Genehmigung einer BA haben Anlagen außer Betracht zu
bleiben, die nicht den Gegenstand des Genehmigungsansuchens bilden, uzw ohne Rück-
sicht darauf, ob sie möglicherweise tatsächlich dem eingereichten Projekt technisch zu-
zurechnen sind. Nur dann, wenn solche Anlagen einen notwendigen Teil des Projekts
bilden, ohne den die projektierte Anlage nicht betriebsfähig ist, müsste dies wegen Man-
gelhaftigkeit der Projektsunterlagen zur Abweisung des Genehmigungsantrags führen
(VwGH 31. 3. 1992, 91/04/0267). Die Behörde ist an den Inhalt des Antrags des Kon-
senswerbers gebunden. Es steht ihr nicht frei, abweichend vom Inhalt des dem Verfah-
ren zugrunde liegenden Antrags etwa je nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens
die Genehmigung zur Errichtung (zum Betrieb) einer gew BA oder zur Änderung einer
genehmigten Anlage zu erteilen bzw zu versagen (VwGH 30. 3. 1993, 91/04/0197).

Wenn einerseits das Vorhaben (Genehmigungsansuchen) durch Auflagen nur soweit modifi-
ziert wird, dass dieses in seinem „Wesen“ unberührt bleibt und sich andererseits auch die
dem normativen Abspruch zugrunde liegende Betriebsbeschreibung bzw eine in der Folge
„modifizierte“ Betriebsbeschreibung innerhalb dieser Grenzen hält, hält sich die „Modifizie-
rung“ eines Genehmigungsantrags auch innerhalb der Sachentscheidungsbefugnis der Beru-
fungsbehörde (VwGH 15. 9. 1992, 92/04/0113; jetzt wohl: LVwG).

Siehe auch Lexikon „Abfallwirtschaftskonzept“ Rz 2, „Antragsteller“ Rz 10 und
„Genehmigungsverfahren“ Rz 62. Zur Betriebsbeschreibung s auch Wendl, Zulässige
und unzulässige Auflagen Rz 347, 9.3 sowie Lexikon „Genehmigung (Voraussetzun-
gen)“ Rz 59. Zum verbalen Inhalt eines Ansuchens, der Art und Umfang der beantrag-
ten Genehmigung im Hinblick auf den allfälligen Eintritt von Präklusionswirkungen ge-
genüber Nachbarn eindeutig erkennen lassen muss, s auch Wendl, Die Nachbarn und
ihre Parteistellung Rz 347, 9.5.
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Besondere Bedeutung kommt dem Ansuchen im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren (§ 359b) zu, weil sich bereits aus dem Genehmigungsansuchen und dessen
Beilagen (§ 353) ergeben muss, dass die Voraussetzungen für die Durchführung eines
vereinfachten Genehmigungsverfahrens vorliegen. Näheres s Lexikon „Vereinfachtes
Genehmigungsverfahren (Auftragsverfahren)“ Rz 148 sowie Wendl, Verfahrensübersicht
„Verfahren nach § 359 b“ Rz 187.

Ist im Zusammenhang mit der Errichtung und/oder dem Betrieb einer gew BA
auch eine Bewilligungspflicht nach anderen Rechtsvorschriften gegeben (s hiezu Gie-
se, Das Betriebsanlagenrecht und andere Bereiche des öffentlichen Rechts Rz 305), dann
besteht (dennoch) im gewerbebehördlichen BA-Verfahren keine verfahrensrechtliche
Grundlage, den Genehmigungswerber aufzufordern, in allen Verfahren ein einheitliches
Projekt vorzulegen (VwGH 27. 3. 1990, 87/04/0091-0094; s auch Lexikon „Genehmi-
gung [Voraussetzungen]“ Rz 59).

10 Antragsteller: Antragsteller ist idR der Gewerbetreibende, der die BA errichten und betrei-
ben will. Die GewO verlangt diesbzgl keine besondere Antragslegitimation – weder das
Vorliegen einer Gewerbeberechtigung noch das Eigentum am Betriebsgrundstück (nicht
einmal die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers ist dem Ansuchen beizulegen).

Aus einzelnen Bestimmungen ist allerdings abzuleiten, dass der Antragsteller zu-
mindest „Inhaber“ der BA sein muss (zB sprechen die §§ 80, 81d, 82b, 83, 84 f vom
„Inhaber“, die §§ 84 c, 84d vom „Betriebsinhaber“ und die §§ 81b, 360 vom „Betriebs-
anlageninhaber“ bzw „Anlageninhaber“): Dabei ist „Innehabung“ im zivilrechtlichen
Sinn als Ausübung der Sachherrschaft zu verstehen, sodass auch Mieter, Pächter oder
Fruchtgenussberechtigte antragslegitimiert sind (VwGH 15. 10. 1985, 84/04/0202; zum
Inhaber s Lexikon „Wechsel des Inhabers“ Rz 159). Freilich hat die Frage der „Inhaber-
eigenschaft“ nur dann rechtliche Relevanz, wenn sich der Antrag auf eine bestehende
BA bezieht (etwa auf eine Änderung der BA oder die Gewährung einer Ausnahme von
gesetzlichen Anpassungspflichten – vgl VwGH 31. 3. 1992, 91/04/0306).

Im Übrigen ist für die Antragslegitimation die persönliche Rechts- und Handlungsfä-
higkeit iSd § 9 AVG bzw der Vorschriften des bürgerlichen Rechts erforderlich: Mangels ei-
gener Rechtspersönlichkeit scheiden als Antragsteller Gesellschaften bürgerlichen Rechts
ebenso wie stille Gesellschaften aus. Bei fehlender Handlungsfähigkeit vermag auch der
Schuldner im Insolvenzverfahren keine Anträge an die Gewerbebehörde zu stellen; wäh-
rend Anhängigkeit eines Insolvenzverfahrens ist in diesen Fällen ausschließlich der Masse-
verwalter zur Abgabe von Parteierklärungen berechtigt (VwGH 27. 11. 1990, 90/04/0186).

Einzelkaufleute können sowohl als natürliche Person als auch unter ihrer Firma
vor der Gewerbebehörde auftreten (§ 63 Abs 3 idF GewRNov 1992; ausgenommen sind
lediglich Fälle, in denen sich ein Verwaltungsakt seiner Art nach nur auf die natürliche
Person als solche beziehen kann, zB Verwaltungsstrafsachen).

Eine Genehmigung darf immer nur an die Person erteilt werden, die darum ange-
sucht hat („Identität zwischen Antragsteller und Bescheidadressat“ – VwGH 15. 10.
1985, 84/04/0202). Bei Erteilung des Konsenses an eine Person, die gar nicht angesucht
hat, ist der Bescheid mit Rechtswidrigkeit belastet (VwGH 15. 11. 1985, 85/04/0065).
Daher ist es auch rechtswidrig, wenn die Genehmigung jemand anderem erteilt wird
als dem, der darum angesucht hat (VwGH 20. 10. 1987, 87/04/0043).
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Bei Einkaufszentren können unterschiedliche Personen als Antragsteller auftreten:
Für die Gesamtanlage iSd § 356e hat der Betreiber des Einkaufszentrums, auf den die
Generalgenehmigung zu lauten hat, den Antrag zu stellen; für die einzelnen Geschäfts-
lokale können die jeweiligen Pächter bzw Mieter Spezialgenehmigungen iSd § 356e er-
wirken. Wird von einer solchen Möglichkeit der „Konsensgliederung“ in General- und
Spezialgenehmigungen kein Gebrauch gemacht, ist nach der bisherigen Jud nur der Be-
treiber der Gesamtanlage antragslegitimiert. Soll in dieser Konstellation ein Mietobjekt
(Geschäftslokal) geändert werden, betrifft ein solches Begehren (§ 81) inhaltlich eine
Änderung der Gesamtanlage, weshalb die Antragstellung deren Betreiber vorbehalten
ist (VwGH 30. 10. 1990, 90/04/0143).

Siehe auch Paliege-Barfuß, Der Begriff der Betriebsanlage Rz 196, und Stolzlechner,
Die Genehmigungspflicht der Betriebsanlage Rz 200. Dem Genehmigungsansuchen
(§ 353) sind ua Name und Anschrift des Eigentümers des Betriebsgrundstücks anzu-
schließen (s auch Lexikon „Ansuchen“ Rz 9).

11Anzeigepflichten: Für den Inhaber einer BA bestehen folgende Anzeigepflichten nach
dem Betriebsanlagenrecht:

– Anzeige an die Bergbehörde und Gewerbebehörde gem § 74 Abs 4, dass eine Berg-
bauanlage (s Lexikon „Kombinierte Anlagen“ Rz 82) nunmehr den Charakter einer
gew BA aufweist;

– Anzeige des Betriebs eines genehmigungsfreien Gastgartens gem § 76a Abs 3;
– Anzeige der Unterbrechung des Betriebs und der getroffenen Vorkehrungen an die

zur Genehmigung der BA zuständige Behörde gem § 80 Abs 1 bzw Abs 2; Näheres
s Lexikon „Unterbrechung des Betriebs“ Rz 147;

– Anzeige des Ersatzes gleichartiger Maschinen sowie von Änderungen, die das
Emissionsverhalten der Anlage nicht nachteilig beeinflussen bzw von vorüberge-
hender Dauer: Nach § 81 Abs 3 sind der Ersatz solcher gleichartiger Maschinen,
Geräte oder Ausstattungen gem Abs 2 Z 5, wegen deren Verwendung die Anlage
einer Genehmigung bedurfte, sowie Änderungen gem Abs 2 Z 7, 9 und 11 der
zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde vorher anzuzeigen. Zum An-
zeigeverfahren s Paliege-Barfuß, Die Änderung der genehmigten Anlage Rz 357,
2.3. Siehe auch Lexikon „Ersatzinvestitionen“ Rz 48. Die Nichterstattung der An-
zeige steht unter der Strafsanktion des § 368;

– Anzeige der Änderung einer IPPC-Anlage gem § 81a Z 2; Näheres s Vogelsang,
Sonderbestimmungen für IPPC-Anlagen Rz 247;

– Anzeige der Auflassung der BA oder von Teilen der BA und der getroffenen Vor-
kehrungen an die zur Genehmigung der BA zuständige Behörde gem § 83 Abs 2
und 5; Näheres s Lexikon „Auflassung von Betriebsanlagen“ Rz 16;

– Anzeige der Fertigstellung der BA an die zur Genehmigung der BA zuständige Be-
hörde gem § 359 Abs 1; Näheres s Lexikon „Fertigstellung einer Betriebsanlage“
Rz 51.

– Siehe weiters die Mitteilungs- und Informationspflichten nach Abschnitt 8 a GewO
für die Inhaber von Betrieben, in denen dort näher bezeichnete gefährliche Stoffe
vorhanden sind (s Lexikon „Industrieunfall[-recht]“ Rz 74).
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Arbeiten außerhalb der Betriebsanlage s Lexikon „Gewerbliche Arbeiten außerhalb
der Betriebsanlage“ Rz 67.

12 ArbeitnehmerInnen: Der Schutz der Arbeitnehmer (des eigenen Betriebs) im BA-Ver-
fahren richtet sich nicht nach den Bestimmungen der GewO (§ 74 Abs 2 Z 1). Die Ge-
werbebehörden haben die einschlägigen Bestimmungen des technischen Arbeitnehmer-
schutzrechts (insb des ASchG und der dazu erlassenen V) im Genehmigungsverfahren
zu berücksichtigen (Näheres s Giese, Das Betriebsanlagenrecht und andere Bereiche
des öffentlichen Rechts Rz 306).

Arbeitnehmer benachbarter Betriebe können bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 75 Abs 2 Nachbarn sein (s Wendl, Die Nachbarn und ihre Parteistellung
Rz 261); allerdings sind die Schutzansprüche und Schutzstandards gegenüber Wohn-
nachbarn wohl differenziert anzusetzen (zB hinsichtlich des Ruhebedürfnisses zur
Nachtzeit – vgl die Differenzierungsmöglichkeit nach § 3 Abs 2 Bundes-LärmG; zu ei-
ner vergleichbaren Konstellation s die E des Umweltsenats vom 17. 5. 2006, 3 B 2005/
19-20 = RdU 2006, 130 mAnm Schulev-Steindl).

13 Arbeitsinspektorat: Das Arbeitsinspektorat (AI) verfügt – zur Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen der Arbeitnehmer (des eigenen Betriebes) – über Mitwirkungs-
rechte in gewerberechtlichen BA-Verfahren sowie (darüber hinaus) über umfassende
Kontroll- und Überwachungsrechte gegenüber Betrieben (§ 3 Abs 1 ArbIG).

Im BA-Verfahren hat das AI Organparteistellung sowie ein besonderes Stellung-
nahmerecht. Gegen die Entscheidung der Gewerbebehörde steht dem AI das Recht der
Beschwerde an das zuständige VwG zu (§ 12 Abs 4 ArbIG); ein Revisionsrecht wird
dem BMASK eingeräumt (§ 13 ArbIG). Zu alldem näher s Giese, Das Betriebsanlagen-
recht und andere Bereiche des öffentlichen Rechts Rz 306.

14 Aufhebung (Abänderung) von Auflagen: Nach § 79c Abs 1 sind vorgeschriebene Auf-
lagen mit Bescheid aufzuheben oder abzuändern, wenn sich nach der Vorschreibung
von Auflagen ergibt, dass diese für die nach § 74 Abs 2 wahrzunehmenden Interessen
nicht erforderlich sind oder für die Wahrnehmung dieser Interessen auch mit den Inha-
ber der BA weniger belastenden Auflagen das Auslangen gefunden werden kann. Nähe-
res hiezu s Wendl, Verfahrensübersicht „Verfahren nach § 79 c“ Rz 172; Stolzlechner,
Die Rechtskraft und die Änderung von Bescheiden Rz 367 sowie Wendl, Zulässige und
unzulässige Auflagen Rz 355.

Gem § 356 Abs 3 haben in Verfahren nach § 79c Abs 1 jene Nachbarn Parteistellung, deren
Parteistellung im ursprünglichen Genehmigungsverfahren aufrecht geblieben ist. Nach § 356
Abs 4 haben Nachbarn in Verfahren nach § 79c Abs 1 auch insoweit Parteistellung, als da-
mit neue oder größere nachteilige Wirkungen iSd § 74 Abs 2 verbunden sein können. Nähe-
res hiezu s Wendl, Die Nachbarn und ihre Parteistellung Rz 272, 15.4.

15 Auflagen: Das Wesen der Auflagen besteht darin, dass die Behörde in einen dem
Hauptinhalt nach begünstigenden Bescheid belastende Gebote oder Verbote als Neben-
bestimmungen aufnimmt, mit denen der Inhaber des Rechts für den Fall der Gebrauch-
nahme zu einem bestimmten, im Wege der Vollstreckung erzwingbaren Tun oder Un-
terlassen verpflichtet wird. Auflagen müssen insb den Erfordernissen der Bestimmtheit,
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